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          13.03.2026 
 
 

Bestimmungen für nicht sanktionierte IPSC Veranstaltungen 
 
Sehr geehrte Vorsitzende der SSG zur Mühlburg e.V., 
sehr geehrte Mitglieder, 
 
aus den Eindrücken des Besuches unserer Vorstandsmitglieder Sandra Hellmuth und Gunther Barthel beim 
IPSC Schnupperschießen, ausgerichtet durch die SSG zur Mühlburg e.V., ergibt sich der Bedarf, weitere 
BesƟmmungen im BDS Landesverband Thüringen 1993 e.V. zur Durchführung von IPSC Veranstaltungen zu 
definieren: 

 Nicht sankƟonierte IPSC Veranstaltungen Thüringer Vereine und deren Mitglieder müssen dem BDS 
Landesverband Thüringen 1993 e.V. 7 Tage vor der Veranstaltung angezeigt  und die Teilnehmer nebst 
BDS Mitgliedsnummern gemeldet werden. 

 Es sind für IPSC Veranstaltungen grundsätzlich nur BDS Mitglieder mit gülƟgem BDS Ausweis 
zugelassen. 
 

Für IPSC Veranstaltungen mit Teilnehmern ohne Sicherheits- und Regeltest (SuRT) gilt: 
 Zweck der Veranstaltung muss die Vorbereitung auf einen IPSC Sicherheits- und Regeltest mit 

Erlangung der IPSC Lizenz sein.  
 Die Schützen absolvieren Basic Übungen und lernen das Ziehen der Waffe aus dem Holster unter 

Einhaltung aller SicherheitsbesƟmmungen sowie die Abzugsdisziplin und Mündungskontrolle, 
insbesondere bei Bewegungen und Magazinwechseln, sicher zu beherrschen. 

 Nach Erlangung der Grundkenntnisse sind Parcours zulässig, die sich am prakƟschen SuRT Teil 
orienƟeren. Bei deren Auĩau ist sicher zu stellen, dass es dem RO zu jedem Zeitpunkt möglich ist, 
auf den Schützen einzuwirken und Sicherheitsverstöße zu erkennen. Weitere RO sollten zur 
Absicherung herangezogen werden. 

 
Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Festlegungen bindend sind, zudem sind stets die bestehenden 
Sportordnungen unseres Verbandes einzuhalten. 
Das Protokoll des Besuches zum IPSC Schnupperschießen als Grundlage unserer Entscheidung ist beigefügt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Der Vorstand 
BDS Thüringen 1993 e.V. 

SSG Zur Mühlburg e.V. 
Schloßgasse 4 
99428 Grammetal/ OT Isseroda 


